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F O R T B I L D U N G

Medizinische Gutachten leis-
ten für die Sozialsiche-
rungssysteme einen we-

sentlichen Beitrag zur Entschei-
dungsfindung. Die Ergebnisse im
Feststellungsverfahren bei einem
Leistungsanspruch aufgrund eines
Körperschadens oder einer Ge-
sundheitsstörung hängen in hohem
Maße von der Qualität der medizi-
nischen Gutachten ab. Nicht immer
erfüllen jedoch die Gutachten die
vom Auftraggeber gewünschten
Anforderungen. So wird seit Jahren
von vielen Seiten über die heteroge-
ne Qualität medizinischer Gutach-
ten geklagt.

Heterogene Qualität 

Die kurativ ausgebildeten Medi-
ziner haben in der Regel keine spe-
zifische Fortbildung auf diesem Ge-
biet erfahren. Häufig haben sie
Schwierigkeiten, sich aus der Für-
sprecherfunktion des „Anwaltes für
die Patienten“ in die unabhängige
Sachverständigenrolle zu begeben.
So ist es begrüßenswert, dass die
Bundesärztekammer die Kritik der
Auftraggeber aufgenommen hat
und im Oktober 2003 beschlossen
wurde, für gutachterlich tätige Ärz-
te currikuläre Fortbildungen zu die-
sem Themenkomplex ins Leben zu
rufen.

Jeder Gutachter sollte über den
Stand des einschlägigen medizini-
schen Wissens informiert sein. Da-
zu gehören auch Kenntnisse versi-
cherungsmedizinischer Grundlagen
und eine Unvoreingenommenheit.
So gehört die Fähigkeit, objektive

Befunde von semiobjektiven klar
abzugrenzen, zu den Kernkompe-
tenzen des Gutachters.

Er sollte sich auf die Fakten kon-
zentrieren und eine für den Laien
verständliche Sprache verwenden,
da in der Regel die Gutachten auf
Sachbearbeiterebene mit Vorkennt-
nissen gelesen werden. Dabei sollte
er sich an die vorgeschlagene Struk-
turierung und Gliederung halten. In
der beurteilenden Zusammenfas-
sung haben Glaubensbekenntnisse,
Hypothesen und Spekulationen
nichts zu suchen.

Wenn man unter den oben dar-
gestellten Kriterien medizinische
Gutachten betrachtet, so können
zumindest einige Grundvorausset-
zung zur Erstellung derselben for-
muliert werden, die als unabdingbar
angesehen werden und als Nichter-
füllung eines Auftrages nach BGB
gelten können, wenn diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind.

Da es zum Pflichtenkatalog zur
Facharztanerkennung der meisten
medizinischen Fächer gehört, gut-
achterliche Stellungnahmen anzu-
fertigen, sollten nur im Gutachten-
wesen geschulte Assistenzärzte be-
auftragt werden.

Rechtliche und formale Anforderungen

Die Beachtung der oben genann-
ten Kriterien allein würde aber
noch zu keinem geeigneten Gutach-
ten führen. Zusätzlich muss sich der
Gutachter mit den einschlägigen
Fragen des rechtlichen Hintergrun-
des (Sozialversicherungsrecht, ge-
setzliche Unfallversicherung, Allge-

meine Unfallversicherungsbedin-
gungen) auskennen.

Der Auftraggeber erwartet von
einem sachgerechten Gutachten,
dass es neben den fachlichen Anfor-
derungen auch die formalen erfüllt.
Neben einem strukturierten Aufbau
mit der Beantwortung aller Fragen
in allgemeinverständlicher Form –
ohne sich hinter der medizinischen
Nomenklatur zu verstecken, wenn
es gilt, komplizierte medizinische
Sachverhalte aufzuklären – soll das
Gutachten eine klare Gedankenfüh-
rung enthalten, die zielgerichtet und
nachvollziehbar zur Synthese führt.

Unter dem Aspekt einer schlüssi-
gen Kausalitätsbeurteilung muss
dem Auftraggeber eine wider-
spruchsfreie Entwicklung der Argu-
mente des Gutachters mit einer
nachvollziehbaren Begründung an
die Hand gegeben werden.

Das Konzept der currikulären
Fortbildung hat diese Anregungen
aufgenommen, um einen hohen
Standard in der medizinischen Be-
gutachtung zu erreichen. Die nun-
mehr von der Ärztekammer Nord-
rhein angebotenen Fortbildungen
richten sich an Ärztinnen und Ärz-
te, die als medizinische Sachverstän-
dige tätig werden oder in ihrer tägli-
chen Arbeit mehr Wissen über die
Begutachtung erwerben wollen die
für die Facharztweiterbildung Er-
fahrung und Fertigkeiten in der Be-
gutachtung nachweisen müssen.

Hierzu bietet die Nordrheinische
Akademie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung den 40-stündigen
Kurs an. Nähere Informationen er-
teilt Frau Kohnen (0211/4302-1306).
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